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Schwerpunkte cler staats- und rechtswissenschaftlichen Forschung

Die Hauptaufgabe der staats- und rechtswissenschaft
lichen Forschung der DDR ist die Mitwirkung an der 
Ausarbeitung der Gesellschaftsprognose und die Schaf
fung des wissenschaftlichen Vorlaufs für die im Pro
gnose- und r_*rspektivplanzeitraum objektiv erforder
lichen Maßnahmen zur Entwicklung des sozialistischen 
Staates, der sozialistischen Demokratie und des sozia
listischen Rechts. Ausgehend von den Beschlüssen des 
VII. Parteitages und der nachfolgenden Plenartagun
gen des Zentralkomitees der SED sind auf der Grund
lage der sozialistischen Verfassung der DDR die neuen 
theoretischen und praktischen Fragen des Charakters 
der sozialistischen Staatsmacht in der DDR, der Ein
heit von Staat und Gesellschaft bei der weiteren Ent
wicklung der sozialistischen Demokratie sowie des so
zialistischen Rechtssystems auszuarbeiten. Die Staats
und Rechtswissenschaftler gehen bei der Lösung dieser 
Aufgaben von den Gesetzmäßigkeiten der sozialistischen 
Gesellschaft und der wachsenden Führungsrolle der 
Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Par
tei aus und verwerten die fortgeschrittensten Erkennt
nisse der Theorie und Praxis der Sowjetunion und 
anderer sozialistischer Länder.
Der sich verschärfende Klassenkämpf zwischen Sozia
lismus und Imperialismus, die Notwendigkeit der Zu- 
rückdrängung der imperialistischen Unterwühlungsver- 
suche Und die Mitverantwortung, welche die DDR für 
das Erstarken des sozialistischen Weltsystems trägt, ver
langen von der Staats- und Rechtswissenschaft der 
DDR, mit größter Wirksamkeit in die Klassenausein
andersetzung einzugreifen und sich mit imperialisti
schen und revisionistischen Staats- und Rechtsideolo
gien und -praktiken auseinanderzusetzen. Ideologisch
theoretische Klarheit in den Grundfragen der politi
schen Macht und des Klassenkampfes sind Grundbe
dingungen der weiteren Stärkung unserer Republik 
und der sozialistischen Staatengemeinschaft. Diese poli
tisch-ideologische Lage bestimmt die Forschungsschwer
punkte.

Hauptthemenkomplexe der staats- und rechtswissen
schaftlichen Forschung

Den ersten Forschungskomplex bilden die Grundfragen 
des sozialistischen Staates und seines Rechts. Hierzu ge
hören folgende Fragen:

1. Die weitere Ausgestaltung des sozialistischen Staates 
als politische Organisation 'der Werktätigen, die unter 
der Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch- 
leninistischen Partei die Funktion der Diktatur des 
Proletariats verwirklicht.
2. Die Vervollkommnung des sozialistischen Rechts als 
Willensausdruck der Arbeiterklasse und ihrer Verbün
deten.
3. Die politischen und ökonomischen Grundlagen des 
sozialistischen Staates und Rechts nach dem Sieg der 
sozialistischen Produktionsverhältnisse unter den Be
dingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution 
und der Gestaltung des ökonomischen, Systems des So
zialismus.
4. Die gesetzmäßige Erhöhung der führenden Rolle der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei und ihre Verwirk
lichung durch den sozialistischen Staat.
5. Die Aufgaben des sozialistischen Staates und Rechts 
bei der weiteren Entwicklung des Bündnisses und der 
Zusammenarbeit „der Arbeiterklasse mit der Klasse der 
Genossenschaftsbauern, der Intelligenz und den anderen 
werktätigen Schichten zur Gestaltung der sozialistischen 
Menschengemeinschaft.
6. Die Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie 
durch die Festigung der Volksvertretungen als der ge
wählten Machtorgane der Werktätigen unter den Be
dingungen der Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus als Einheit von 
sozialistischer und wissenschaftlich-technischer Re
volution.
Die Forschungsarbeiten zu diesen Grundfragen des so
zialistischen Staates und seines Rechts schaffen bedeu
tende theoretische Grundlagen für sämtliche weiteren 
Forschungskomplexe, darunter auch die Forschungen 
auf dem Gebiete der sozialistischen Rechtspflege.
Der zweite Forschungskomplex betrifft die systema
tische Ausarbeitung der wissenschaftlichen Grundlagen 
des Gesamtsystems der Führungstätigkeit des sozialisti
schen Staates. Er umfaßt vor allem:
1. Die weitere Entwicklung des demokratischen Zen
tralismus zur Sicherung der zentralen staatlichen Pla
nung und Leitung der Grundprozesse der Gesellschaft 
und ihre organische Verbindung mit der eigenverant
wortlichen Führungstätigkeit in den Betrieben, Kom-
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